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5. Artikel 6 Absatz 7 der Richtlinie (EU) 2015/1535

6. Am 07.11.2024 haben die Behörden des Mitgliedstaats (Deutschland) der Kommission den oben genannten Entwurf
übermittelt und sich auf die Dringlichkeit gemäß Artikel 6 Absatz 7 der Richtlinie (EU) 2015/1535 berufen.

Die Kommission ist der Ansicht, dass die Kriterien für die Dringlichkeit im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/1535 im
vorliegenden Fall aus folgenden Gründen nicht erfüllt sind:

am 25. November 2024 meldeten die deutschen Behörden den „Entwurf einer Verordnung über Ausnahmen von
straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften zur Erprobung von Kraftfahrzeugen mit ferngelenkter Fahrfunktion (StVFernLV)“
gemäß dem Verfahren der Richtlinie (EU) 2015/1535 und beantragten die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens nach
Artikel 6 Absatz 7 der Richtlinie.
Der Notifizierungsmitteilung zufolge wird mit dem Entwurf der Verordnung „ein Rechtsrahmen zur befristeten Erprobung
von Fahrzeugen mit ferngelenkten Fahrfunktionen geschaffen“.
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In der Notifizierungsmitteilung heißt es weiter, dass mit dem Verordnungsentwurf die Transformation des
Automobilsektors unterstützt werden soll, „[…] um die Klimaziele im Verkehrsbereich zu erreichen und Arbeitsplätze
sowie Wertschöpfung hierzulande zu erhalten und zu fördern“.
Die deutschen Behörden begründen ihren Antrag auf sofortige Annahme des notifizierten Entwurfs wie folgt: „Aktuell
nehmen ferngelenkte Kraftfahrzeuge aufgrund von Ausnahmegenehmigungen mit uneinheitlichen
Sicherheitsbestimmungen am Verkehr teil. Diese Praxis kann die Sicherheit der am Verkehr teilnehmenden Bürgerinnen
und Bürger gefährden. Mit dieser Verordnung (VO) werden einheitliche Anforderungen an die Sicherheit des Betriebes
und der Technik ferngelenkter Kraftfahrzeuge erlassen, wodurch die Verkehrssicherheit gesteigert wird. Zusätzlich zu den
einheitlichen Sicherheitsbestimmungen trägt die Verordnung dazu bei, mögliche Unfälle zu reduzieren und das Vertrauen
der Bevölkerung in dieser Art der Mobilität zu stärken. Durch klare und verbindliche Vorschriften wird die Sicherheit und
Akzeptanz sowohl für die Benutzer (fernlenkende Person) dieser Fahrzeuge als auch für alle anderen
Verkehrsteilnehmenden erhöht. Dies ist ein wichtiger Schritt zur stetigen Verbesserung der Verkehrssicherheit insgesamt
und zur Förderung eines sicheren und effizienten Verkehrsflusses.“
Artikel 6 Absatz 7 der Richtlinie (EU) 2015/1535 sieht vor, dass ein Mitgliedsstaat das Dringlichkeitsverfahren in Anspruch
nehmen kann, wenn der entsprechende Staat „aus dringenden Gründen, die durch eine ernste und unvorhersehbare
Situation entstanden sind und sich auf den Schutz der Gesundheit von Menschen und Tieren, die Erhaltung von Pflanzen
oder die Sicherheit und im Falle von Vorschriften betreffend Dienste auch auf die öffentliche Ordnung, insbesondere auf
den Jugendschutz beziehen, gezwungen ist, ohne die Möglichkeit einer vorherigen Konsultation in kürzester Frist
technische Vorschriften auszuarbeiten, um sie unverzüglich zu erlassen und in Kraft zu setzen; oder aus dringenden
Gründen, die durch eine ernste Situation entstanden sind und sich auf den Schutz der Sicherheit und der Integrität des
Finanzsystems, insbesondere auf den Schutz der Einleger, der Anleger und der Versicherten, beziehen, gezwungen ist,
unverzüglich Vorschriften betreffend die Finanzdienstleistungen zu erlassen und in Kraft zu setzen“.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Kriterien der Ernsthaftigkeit und Unvorhersehbarkeit der Situation kumulativ sind.
Ferner kann die Dringlichkeit nur im Zusammenhang mit den in Artikel 6 Absatz 7 der Richtlinie (EU) 2015/1535
genannten öffentlichen Interessen, d. h. dem Schutz der Gesundheit oder Sicherheit, von Tieren, Pflanzen und der
öffentlichen Ordnung, insbesondere dem Jugendschutz, dem Schutz der Sicherheit und Integrität des Finanzsystems,
insbesondere zum Schutz von Einlegern, Anlegern und Versicherten, geltend gemacht werden.
Im vorliegenden Fall genügt die von den deutschen Behörden angeführte Begründung und vor allem die Notwendigkeit,
einheitliche Anforderungen an die Sicherheit des Betriebes und der Technik ferngelenkter Kraftfahrzeuge zu erlassen,
nicht dem Erfordernis der Unvorhersehbarkeit. Insbesondere wird in der Notifizierungsmitteilung ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass ferngesteuerte Fahrzeuge bereits vorbehaltlich einer Ausnahmegenehmigung am Verkehr teilnehmen,
was bedeutet, dass die Notwendigkeit zur Regulierung dieser Fahrzeuge sowie ihre Sicherheitsauswirkungen auf die
breite Öffentlichkeit bereits in der Vergangenheit berücksichtigt wurden.
Deshalb stellt die Kommission nach sorgfältiger Prüfung des Antrags auf sofortige Annahme fest, dass die gemäß
Artikel 6 Absatz 7 der Richtlinie (EU) 2015/1535 erforderlichen Bedingungen, d. h. die Bedingung der Dringlichkeit
aufgrund einer ernsten und unvorhersehbaren Situation, aufgrund derer die deutschen Behörden die in dieser Richtlinie
festgelegte Stillhaltefrist von drei Monaten nicht abwarten können, bei der vorliegenden Beantragung eines
Dringlichkeitsverfahrens nicht erfüllt sind.
Dementsprechend wird die dreimonatige Stillhaltefrist gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/1535 eröffnet.
Diese Frist endet am 26. Februar 2025.
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